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Damenturnverein Oberdorf 
 
 

 
 

Statuten 2026 – Was hat sich geändert? 
 
 
Die Statuten des Damenturnvereins vom 25. Februar 2005 wurden gemäss Mustervorlage 
des Baselbieter Turnverbandes modernisiert und aktualisiert. 
 
 
Dieses Dokument umfasst die wichtigsten Änderungen gegenüber den bisherigen Statuten: 
 
Art. 5 Ethik (neu) 

• Neuer Artikel «Ethik» mit welchem sich der Verein für einen gesunden, respektvollen, 
fairen und erfolgreichen Sport einsetzt. 

• Der Verein anerkennt die aktuelle «Ethik-Charta» und unterstellt sich dem Ethik- und 
Doping-Statut von Swiss Olympic. 
 

Art. 6 Riegen 

• Fit & Fun wird ergänzt. 

• Frauen-Fit und Team Aerobic werden gestrichen. 
 

Art. 10 Versicherung 

• Turnende Mitglieder sind für ihren Versicherungsschutz selbst verantwortlich 

• Der Verein ist für eine zeitnahe Erfassung in der Datenbank verantwortlich. 
 
Art. 15 Ausschluss 

• Mitglieder können aufgrund eines Ethikverstosses vom Verein ausgeschlossen 
werden. 

 
Art. 17 Rechte und Pflichten 

• Neuer Artikel: Aktivmitglieder, welche die obligatorische Schulpflicht erfüllt haben, 
sind stimm- und wahlberechtigt. 

• Mitglieder haben sich an die Bestrebungen des Vereins und der weiteren Verbände 
zu halten. 

 
Art. 21 Jahresversammlung, Termin, Zusammensetzung 

• In der Regel findet die Jahresversammlung im ersten Halbjahr statt. 
 
Art. 30 Vorstand, Zusammensetzung 

• Folgendes wurde gestrichen: Vertretung Aktivriege, Vertretung Frauen Fit, Vertretung 
Team Aerobic, Vertretung Jugendriegen 

• Es soll auf eine ausgewogene Geschlechtervertretung geachtet werden. 
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Art. 34 Spezialkommissionen 

• Neuer Artikel: Es können für besondere Aufgaben Kommissionen gebildet werden. 
 
Art. 38 Reglemente 

• Neuer Artikel: Es können Reglemente erstellt werden. 
 
Art. 39 Zuständigkeit 

• Reglemente bedürfen der Genehmigung durch die Jahresversammlung. 
 
Art. 40 Archiv 

• Neuer Artikel: Der Verein unterhält ein Archiv 
 
Art. 41 Datenschutz 

• Neuer Artikel: Der Verein beachtet die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. 
 
Art. 44 Ausgaben 

• Ergänzung: Ein Reglement legt die Kompetenzen fest. 
 
Art. 45 Mitgliederbeiträge 

• Betrag wird gestrichen 
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